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Ueber die bauliche Anlage und innere Ein-
richtung von Theatern, Circusgebduden und
offentlichen Versammlungsraumen

hat das preussische Ministerium eine Polizei-Verordnung
erlassen, die mit dem 3o. November im dortigen Staats-
~ gebiet in Kraft getreten ist. Diese Verordnung ist das
Ergebniss von Verhandlungen und Berathungen, deren
Anfinge bis auf das Jahr 1881 zurlickreichen. Anlass dazu
gab eine Eingabe, 'welche der Ausschuss des Verbandes
rheinisch-westfialischer Feuerwehren, kurz nach dem Theater-
brand in Nizza, an den deutschen Reichskanzler gerichtet
hatte. Mit der Begutachtung dieser Eingabe wurde die
Academie des Bauwesens beauftragt, die alle flir die Ver-
minderung der Feuersgefahr in Theatern in Betracht kom-
menden Gesichtspunkte in einem ausfiihrlichen Bericht er-

drterte. 3ald nach Abgabe dieses Gutachtens zeigte der
srand des Ring-Theaters in Wien, dass auch bei feuer-

sicherer Bauarft und im Allgemeinen nicht unzweckméssiger
Anlage unheilvolle Katastrophen nicht ausgeschlossen sind.
Diese Betrachtungen veranlassten die Academie zur Eingabe
eines Nachtrages zu ihrem Gutachten, worin u. A. auch
auf die Vorziige des electrischen Lichtes gegentiber der
Gasbeleuchtung hingewiesen, eine Verschiarfung der be-
stehenden polizeilichen Vorschriften empfohlen und im
Iferneren der Vorschlag gemacht wurde die ganze An-
gelegenheit einem besondern Ausschuss. in welchem neben
Architekten auch Feuerwehr- und Bthnen-Techniker ver-
treten sein miissten, zu liberweisen. Dies geschah, und nach-
dem die Ausarbeitungen des Sachverstindigen-Ausschusses
noch allen Regierungen des preussischen Staates zur Riickdus-
serung vorgelegt, dasreichhaltige Material gesichtet, die Erfahr-
ungen, welche in der Zwischenzeit bei Theaterbrinden
gemacht, verwerthet worden waren, wurde der Entwurf
schliesslich noch zwei Privatarchitekten, einem Theater-
director und zwei Baudirectoren als Sachverstindigen von
anerkanntem Ruf vorgelegt und dann endgiiltig in die
Form der Polizei-Verordnung gebracht. die nun Rechtskraft
erhalten hat.
Es ist diese Verordnung somit jedenfalls eine nach allen
Rich ungen reiflich erwogene, und da an derselben Sachver-
stndige von Ruf und unbestrittener Competenz mitgewirkt
haben, so darf sie eine iiber die Grenzen des preussischen
Staates hinausgehende Beachtung beanspruchen.
Die nicht weniger als 87 Paragraphen umfassende Ver-
ordnung verbreitet sich auch noch auf Circus-Anlagen und
Gffentliche Versammlungsrdume, und zwar bezichen sich

die gegebenen Vorschriften in ihrer ersten Abtheilung auf
Neu- und Umbauten und in ihrem zweiten Theil auf be-
stehende Anlagen. Ein - dritter Theil enthalt allgemeine
Bestimmungen.

Es kann hier selbstverstandlich nicht die Rede davon
sein, auf die Verordnung in allen ihren Einzelheiten ein-
zutreten, dies wiirde bei der grossen Ausdehnung derselben,
viel zu weit filhren. Wir konnen uns hievon um so eher
dispensiren, als die Verordnung im Buchhandel erschienen
ist¥). Dagegen wollen wir im Nachfolgenden versuchen,
die leitenden Gesichtspunkte, welche bei der Aufstellung
der Dbeziliglichen Bestimmungen massgebend waren. unseren
Lesern vorzufiihren und uns hiebei vornehmlich an das-
,Jenige halten, was am meisten Interesse bietet, namlich
die Theater-Bauten.

In den Vorschriften fiir Neu- und Umbauten
grosse und kleine Theater getrennt behandelt.

Als grosse Theater gelten solche, die auf Sitz- und Steh-
platzen mehr als S8oo Zuschauer aufnehmen konnen. Diese
Gebdude miissen in ihrer Hauptfront, welche die Haupt-
Ein- und Ausgange enthidlt, an einer offentlichen, durch-
gehenden Strasse liegen. Wird das Theater zwischen nach-

werden

barlichen Brandmauern aufgefiihrt, so sind auf beiden
Seiten des Zuschauerhauses offene Iofe von mindestens
6 m Breite anzulegen und mittelst offener Durchfahrten
mit der Strasse zu verbinden. Die Mauern sind aus Stein.
der Dachstuhl aus Eisen und die Fussbdden aus unzer-
brennlichem Material herzustellen. TI6lzerne Fussboden
sind nur dann statthaft, wenn sie dichtschliessend auf un-

verbrennlicher Unterlage ruhen.
rdume sind von Aussen zu beleuchten. Freitragende
Treppen sind verboten; im Uebrigen sind die Anforde-
rungen hinsichtlich der Treppen nicht tibermissig. Unter
gewissen Vorsichtsmassregeln ist die Anlage von Wohn-
und Geschiftstiumen sogar im Innern des Theaters ge-
stattet, dagegen diirfen Magazinrdume nicht mit den fiir

Corridore und Treppen-

den Verkehr im Bithnenhause erforderlichen Géngen und
Treppen in Verbindung stehen. Ueber dem Parkett diirfen
hichstens 4 Rédnge, deren Minimalhohe 2.5 m betragt,
angelegt werden. Die Breite der Sitze muss mindestens
50 cn und der Abstand = der Reihen von einander
darf nicht weniger als 8o cm betragen: fir Stehpldtze
sollen nicht mehr als 3 Personen auf 1 m?* gerechnet
werden. — Iftir das Parkett und die Rénge sollen un-

unterbrochen um den Zuschauerraum gehenden Corridore
ohne Stufen und von mindestens 3 m Breite herum-
laufen. Fiir jeden Rang sind zwei besondere Treppen

*) Verlag von Ernst und Korn in Berlin, Preis 1 Mark.
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anzulegen, die unmittelbar auf die Strasse fiihren. Wird
das Theater zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut,
so muss auf jeder Ranghohe ein eiserner Laufgang von
mindestens 1,25 m lichter Breite, der durch wenigstens zwei
Thiiren mit den Corridoren zu verbinden ist, angelegt
werden. Von diesem Laufgang sollen eiserne Treppen in
gleicher Breite in die Hoéfe hinabfiithren.

Sdmmtliche Ausginge sind mit grosser Schrift als
solche kenntlich zu machen und die ndchsten Wege ‘zu
denselben mit Richtungpfeilen zu bezeichnen: die Thiiren
miussen nach Aussen aufgehen und die gedfineten Fliigel
diirfen nicht in die Corridore oder Treppentiume hervor-
treten. Die Garderoben sollen in' besonderen Raumen
mit reichlich’ bemessenem Platz vor den Ausgabetischen
angeordnet werden.

Material solcher Schutzvorhdnge oder Schiebethiiren ‘muss
unverbrennlich sein und an den schwichsten Stellen min-
destens die Festigkeit von 1 mm starkem glatten Eisen-
blech besitzen. TIhre Construction soll im Ganzen einen
Ueberdruck von 9o kg auf 1 m* Flidche aushalten konnen,
ohne dass bleibende Durchbiegungen eintreten. Simmtliche
Réume des Biihnenhauses sollen an Corridoren von wenig-
stens 2 gu . lichter Breite liegen, die durch feuersichere
Treppen ins Freie fihren. Fiir den innern Ausbau des
Biihnenhauses sind die tragenden Constructionstheile aus
unverbrennlichem Material herzustellen und im Uebrigen
moglichst unverbrennliche Stoffe zu verwenden. Alles
Holzwerk, soweit es frei liegt, ist zu hobeln oder auf
andere  geeignete Weise gegen schrelles Entflammen
zu sichern.” Sdmmtliche Theaterdecorationssticke sollen

Wetthewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir zwei neue Realschulgebdude in St. Gallen.

IT. Preis. — Mo tto: ,Sitter®. Verf.: Dorer & Fichslin in Baden und Brugg.

Legende
zum Entwurf von
Dorer & Fichslin
in Baden und Brugg
II. Preis

1. Eingang fiir die Knaben

Legende
zum Entwurf von
Hiller & Seifert

in St. Gallen

IV. Preis

1. EBingang fiir die Knaben

»

Eingang fiic die Madchen

Eingang fiir die Middchen
Pedell-Wohnungen
Classen-Zimmer

Archiv

oo s o

Turnhalle fiir die Knaben

Tuenhalle fiir die Madchen

~

Ansicht.

\II. Preis. Motto: Sitter". Verf, Dorer & Fickslin in Baden u, Brugg.
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0 70 307

Erdgeschoss.

Mit Bezug auf die bauliche Anlage des Biihnenhauses
sind folgende Bestimmungen hervorzuheben. Der Schiir-
boden muss mindestens 3 m hoher liegen als die Decke
des Zuschauerraumes. Der Biihnenraum ist von allen
iibrigen Theilen des Biihnenhauses, sowie vom Zuschauer-
hause durch massive, mindestens 5o em tiber die Dach-
fliche hinausgehende Winde zu trennen. Alle Thiirver-
bindungen in diesen Winden sind feuer- und rauchsicher
und nach Aussen aufschlagend anzuordnen. Zwischen dem
Blihnen- und Zuschauerhaus, sowie zwischen dem ersteren
und den {ibrigen Rdumen sind Flurverbindungen nur im
Keller und in Biihnenhohe gestattet. — Die Biihnendéffnung
gegen den Zuschauerraum muss durch einen Schutzvorhang
oder durch leicht und sicher bewegliche Schiebethiiren
feuer- und rauchsicher abgeschlossen werden kénnen. Das

Pedell-Wohnungen
Classen-Zimmer
Archiv

Sitzungs-Zimmer

RO 0

Nihzimmer

(IS

Arbeitszimmer

13 750.

IV. Preis. Motto: ,Kreuz im Kreis*. Verf.: Hiller & Seifert in St. Gallen.

Msdechen

£

Erdgeschoss.

womoglich ~ aus  unverbrennlichen oder schwer ent-
flammbaren Stoffen und die Zugvorrichtungen fiir die
scenischen Verwandlungen aus Drahtseilen hergestellt werden.

Fiir die Beleuchtung des ganzen Theaters mit allen
Nebenrdumen ist einzig das electrische Licht gestattet,
neben der aus Kerzen und Oellampen bestehenden Noth-
beleuchtung. Ganz ausgeschlossen ist die Beleuchtung mit
Gas oder Mineralol. Die Erwarmung darf nur durch Cen-
tralheizung erfolgen und bei dieser, sowie bei der Venti-
lation, ist darauf zu achten, dass die Canile nicht zu
schneller Verbreitung des Feuers beitragen konnen. An
der Decke des Zuschauerraumes ist eine Luftabzugstffnung
anzulegen, deren untere Miindung mindestens 1 m hoher
als die Decke des obersten Ranges liegen, deren Quer-
schnitt im Minimum 3 %o der Grundfliche des Zuschauer-
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raumes betragen und deren Verschluss durch einen ein-
zigen Griff von gesicherter Stelle aus bewerkstelligt werden
soll. Jedes Theater muss mit einer Wasseryersorgung von
ausreichendem Druck, mit den ndéthigen Feuerhahnen, einer
Regenvorrichtung fiir die Bithne und mit Meldevorrichtungen
an die ortliche Feuerléschhiilfe versehen sein.

Eine Betriebs-Ordnung regelt die Aufbewahrung der
Decorationsstiicke, die Anlage der Werkstatten fiir Tischler,
Maler und andere Handwerker, das Umgehen mit Feuer
und Licht, die Bedienung der Schutzvorkehrungen. den
Dienst der Feuerwehr u. A. m.

Was den Bau und die Einrichtung von kleinen Theatern,
d. h. von solchen mit weniger als Soo Plitzen anbetrifft,
so sind auch hiefiir im Grossen und Ganzen die obenge-
meldeten Bestimmungen massgebend, jedoch sind folgende

zwischen Zuschauer- und Biihnenhaus muss von Steinbau
und die Biihnenoffnung soll in gleicher Weise, wie bei
neuen Theatern. feuer- und rauchsicher abschliessbar sein.
Mit Ausnahme der Trennungswinde zwischen den Logen
sind alle holzernen und Fachwerkswande mit Mortel zu
verputzen. Ueber Zuschauerraum und Biihne miissen kriftig
wirkende Luftabziige angebracht werden, deren unver-
brennbare Einfassungen tiber die Dachfliche hinausragen
sollen. Die Minimalsitzbreite ist auf 435 cm, der Minimal-
abstand der Sitzreihen auf 8o cm (bei automatischen Klapp-
sitzen auf 70 cm) festgesetzt. Die Zahl der Sitze in un-
unterbrochener Reihe soll hdochstens 14 betragen. Auf
1 m? Grundfliche solien nicht mehr als 3 Stehplitze
kommen. Die Breite der aus dem Zuschauerraum fiihren-
den Thiiren ist derart zu bemessen, dass auf 6o bezw. 70

Wetthewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir zwei neue Realschulgebdude in St. Gallen.

III. Preis. Matto: ,?% Verfasser:

Legende
zum Entwurf von
Eugen Meyer

in Paris

IIL. Preis
1. Eingang fiir die Knaben
Eingang fiir die Madchen
Pedell-Wohnungen
Classen-Zimmer
Archiv
Turnhalle fiir die Knaben
Turnhalle fiir die Madchen

Requisiten
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Eugen Meyer in Paris.

Legende
zum Entwurf von
Miiller & Siug
in St. Gallen
IV. Preis
1. Eingang fiir die Knaben

5

Eingang fiir die Madchen
Pedell-Wohnungen
Classen-Zimmer

Archiv

oo g

Vorplatz
Ausgidnge

~

@»

Arbeits-Zimmer

Perspective.

III. Preis. Motto: ,2% Verf.: Eugen

Meyer in Paris.

Madchen

" g g W Tot

Erdgesehoss.

Erleichterungen gestattet. Die Dachstihle diirfen aus Holz,
die Decken iiber VFluren und Corridore als Balkendecken
construirt werden; es miissen dabei nur die Unteransichten
mit Mértel verputzt und die Fussboden dicht schliessend
unter Vermeidung von Hohlrdumen verlegt werden. Ein-
zig flir die Treppenridume sind Decken von unverbrenn-
lichem Material vorgeschrieben. Die Beleuchtung mit Gas
ist unter gewissen Bedingungen zuldssig, doch diirfen in
diesem Falle {iber dem Parkett nicht mehr als 2 Rénge
angelegt werden. Diese Vorschriften haben: auch Bezug
auf zeitweilige fiir Theatervorstellungen bestimmte Baulich-
keiten, wobei jedoch die fiir den Einzelfall zu treffenden
niheren Bestimmungen dem Ermessen der ortlichen Polizei-
behérde anheimgestellf bleiben. — Wihrend die obener-
wihnten Vorschriften durchweg fiir neu zu erbauende
Theater gelten, sind fiir bestehende Anlagen eine Reihe von
Bestimmungen aufgestellt worden, von welchen die wesent-
lichsten hier erwihnt werden mégen. Die Trennungswand

IV. Preis. Motto: ,Frisch®, Verf. Miller & Sing in St. Gallen.

11000

i B g 0 20 30

Erdgeschoss.

Personen 1 s lichter Breite vorhanden ist, wéhrend die
Génge fiir je 120 Personen 1 m lichter Breite haben sollen.
Das Biihnenhaus muss mindestens eien auf kurzem Wege
ins Freie fiilhrenden Ausgang besitzen, auf den wenigstens
zwei Treppen fiir das Personal auszumiinden haben. Der
Weg aus den Garderoben darf nicht tiber die Bihne
fiihren. Die Beleuchtung der Theater mit Mineraldlen ist
verboten, fiir Theater mit tiber 1200 Plitzen ist die elec-
trische Beleuchtung einzufiihren. Hinsichtlich der Gasbe-
leuchtung, der Nothbeleuchtung, der Bezeichnung der Aus-
giinge, der Thiiraufschlige, der Centralheizung, der
Wasserversorgung und des Betriebes gelten die namlichen
Vorschriften wie fiir .die Neubauten mit der einzigen Aus-
nahme, dass die Anlage von Regenvorrichtungen facultativ
gelassen wird. Die Besitzer von Dbestehenden Theatern
haben diesen Vorschriften innert Jahresfrist nachzukommen ;
eine Verlingerung dieser Frist auf 18 Monate bezw. 2 Jahre,
wofern es sich um electrische Beleuchtung handelt, ist

A R . 5 e
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zuldssig. Innert 3 Monaten sind der Polizeibehoérde revi-
sionsfahige Zeichnungen der bestehenden Anlagen einzu-
reichen, denen eine Berechnung der fiir die Entleerung in
Betracht kommenden Breiten der Génge, Thiiren, Treppen
etc. beizulegen ist.

Dies sind nun die hauptsichlichsten Vorschriften fiir
Theater;  denselben reihen sich solche fiir Circusgebdude
und Offentliche Versammlungsrdume an und zwar sowohl
fiir Neubauten als fiir bestehende Anlagen. Da diese in
weniger hohem Grade das allgemeine Interesse fir sich
in Anspruch nehmen und da namentlich die Bestimmungen
fiir oOffentliche Versammlungstdume uns in mancher Be-
ziehung so streng erscheinen, dass eine vollstindige Durch-
fiihrung derselben wenigstens bei uns mit grossen Schwierig-
keiten verkniipft wire, glauben wir von einem niheren
Eintreten auf dieselbgn absehen zu sollen.

In den am Schluss beigefiigten Erlauterungen ist der
Geist, der aus der ganzen Verordnung spricht, in so zu-
treffender und klarer Weise ckarakterisirt, dass die beziig-
lichen Bestimmungen erst dadurch volles Verstandniss ge-
winnen. Wir glauben desshalb diese Erldauterungen nicht
unberiicksichtigt lassen zu diirfen.

Nach denselben soll die Verordnung Sicherheit gegen
die Entstehung von Lebensgefahren bei gedrangter An-
sammlung von Menschenmengen in Theatern, Circusge-
bauden und offentlichen Versammlungsriumen gewdhren.
Die zu diesem Zwecke getroffenen Schutzmassregeln fassen
nicht nur die unmittelbaren Gefahren ins Auge, wie sie
etwa bei Entstehung eines Brandes das in geschlossenen
Rdumen versammelte Publikum durch Verbrennen oder
Ersticken bedrohen, sondern auch die Folgen einer bei
wirklicher oder vermeintlicher Gefahr entstehenden Panik.

Da diese letztere erfahrungsgemiss bei Ansammlung
grosserer Menschenmengen in einem vollstindig feuersicher
-und unverbrennlich hergestellten Gebdude kaum geringer
ist als in einem an sich weniger feuerbestdndigen Bau, so
gentligt es zu einem wirksamen Schutz des Publikums nicht,
nur zu verlangen, dass Theater, Circusgebaude und Gffent-
liche Versammlungsrdaume in ihrer baulichen Substanz
moglichst unzerstérbar hergestellt werden sollen, sondern
es miissen zu dieser Forderung mnoch bestimmte Vor-
schriften fir die innere Einrichtung und fir den Betriel
solcher Anlagen hinzutreten,

Entscheidend fiir die Rettung von Menschenleben bei
Ungliicksfallen und fiir die Verhltung von Lebensgefahr
tiberhaupt ist vor allem die Sicherung einer schnellen und
gefahrlosen Entleerung der Rdume durch die Anlage hin-
lianglich breiter Gédnge, Thiiren, Corridore. Treppen, Flure
und Durchfahrten, sowie durch die Flrsorge, dass das
Publikum unter allen Umtdnden leicht, schnell und sicher
die Ausgidnge ins Freic erreichen kann.

Nach dieser Richtung stellt deshalb die Verordnung
an kiinftige Neubauten weitgehende Anforderungen in der
Absicht, dass die Besucher eines unter Beobachtung solcher
Vorsichtsmassregeln angelegten Versammlungsraumes von
vornherein die Ueberzeugung vollster Sicherheit fir ihre
Person gewinnen.

Die Massregeln gegen Feuersgefahr bezwecken nicht
allein, der Entstehung eines Brandes durch besondere Vor-
schriften in Bezug auf Erleuchtung, Heizung und Betrieb
vorzubeugen, ein etwa ausgebrochenes Feuer alsbald durch
geeignete Loschmittel wirksam zu bekdmpfen und seine
Verbreitung zu verhindern, sondern vornehmlich auch eine
Verqualmung der menschenerfiillten Rdume und der zu
den Ausgangen fiihrenden Génge. Corridore, Treppen und

[flure zu verhindern oder doch wenigstens zu verzogern.
Diesem Zwecke dienen beispielsweise bei Theatern

die Bestimmungen, dass sowohl tiber dem Bilihnenraum als
iber dem Zuschauerraum grosse Abzugsoffnungen angelegt
werden sollen, letztere mit ihrer Mindung mindestens 1 m
hoher als die Decke des obersten Ranges, dass der Schniir-
boden wenigstens 3 m hoher liegen muss, als die Decke
des Zuschauerraumes und die fiicr alle hier in Betracht
kommenden Bauanlagen gleich wichtigen Vorschriften, dass

Corridore und Treppen mit gentigenden Liiftungseinrich-
tungen versehen sein missen und dass die fiir den Verkehr
des Publikums bestimmten Treppen niemals mit Keller-
rdumen unmittelbar in Verbindung stehen diirfen, weil er-
fahrungsgemass in solchen zu den mannigfachsten Zwecken
benutzten . und schwer controlirbaren Ridumen leicht ein
Feuer entsteht, welches an sich vielleicht nur unerheblich
doch in wenigen Minuten Treppen, Corridore und Flure
mit Qualm erfiillen und dadurch eine gefihrliche Panik
hervorrufen kann.

Gegeniiber den vorerwahnten Massregeln fiir die Sicher-
heit der Personen kommt der Schutz der baulichen Substanz
gegen Zerstérung durch Feuer erst in zweiter Linie in Be-
tracht. Es sind desshalb selbst fiir Theater hélzerne Fuss-
boden, theilweise auch Holztreppen fiir zuldssig erklirt,
weil zuversichtlich vorausgesetzt werden darf, dass bei den
vorgeschriebenen Breiten der Génge und Thiiren der Corri-
dore, Treppen, Flure und Ausgdnge das Publikum unter
allen Umstianden sicher das Freie erreicht haben wird, ehe
ein Feuer, auch wenn es noch so schnell um sich greift,
derartige Holzconstructionen in Flammen gesetzt haben kann.

Es ist hierbei zu bemerken, dass die betrefts des
Feuerloschwesens sachverstindigen Personen fiir die Be-
kimpfung eines Brandes und als Riickzugsweg der Losch-
mannschaften hdolzerne Treppen keineswegs als gefahrlich
erachten, ihnen vielmehr unbedingt den Vorzug geben vor
Treppen, welche aus Granitblockstufen Dbestehen oder aus
Eisen und Stein construirt sind, weil Granit, von einer
Stichflamme getroffen, plotzlich zerspringt, wahrend Eisen
beim Erglithen Formverdnderungen erleidet und seine Festig-
keit verliert, sodass ein plotzlicher Einsturz eintreten kann.

Unter dem in der Verordnung mehrfach gebrauchten
Ausdruck .feuer- und rauchsichere Thiren® sind Thiiren
aus starkem Holz mit zweiseitiger Eisenblech-Bekleidung
verstanden. Diese Verschliisse haben von den bisher fiir
dhnliche Zwecke iblichen eisernen Thiiren den Vorzug, dass
sie sich unter dem Einfluss der Flamme nicht so schnell
verzichen und somit-ldnger als jene eine Uebergreifen des
Feuers von einem Raum in den anderen und die Verbreitung
des Qualmes hindern.

Bei den Liiftungs-Einrichtungen sowie bei dem feuer-
und rauchsicheren Verschluss der Bihnentffnung in Theatern
ist von allen sogenanuten selbstthdtigen Vorkehrungen grundsdtzlich
Abstand genommen worden, weil diese im Augenblicke der Gefahr,
wie die Erfabrung gelebrt hat, mur zu oft ihren Dienst veirsagen.
Es ist vielmehr vorausgesetzt, dass stets eine hinldngliche
Anzahl zuverldssiger Feuerwachen zur Stelle ist, von denen
jeder einzelne Mann mit genauer Anweisung seiner Théitig-
keit beim Eintreten eines Unfalles versehen wird.. Dabei
wird das Schliessen der Bihnenoffnung durch den Schutz-
vorhang oder die Schiebethiiren, sowie das Oeffnen der
Rauchabziige tiber der Bihne und tiber dem Zuschauerraum
bei Entstehung eines Feuers immer die erste und wichtigste
Massregel bleiben, um grasseres Ungliick zu verhiten.

Endlich ist noch besonders darauf hinzuweisen. dass
eine Imprignirung von  [lolzwerk, Decorationen, Versatz-
stiicken und dergleichen nicht vorgeschrieben wird. Die
Erwartungen, welche man von den verschiedenen bisher em-
pfohlenen und auch vielfach angewendeten Schutzmitteln
gegen das Entflammen leicht brennbarer Stoffe hegte, haben
sich nicht bestatigt, weil die Schutzkraft der Impragnirung
nur eine verhidltnissmissie kurze Zeit dauert. Eine zuver-
lissige Controle in Bezug auf regelmissige Erneuerung der
Imprignirung erscheint aber undurchfiihrbar, abgesehen von
den crheblichen Kosten, welche den Theaterverwaltungen
fir diec Durchfiilhrung einer Sicherheitsmassregel so zweitel-
baften Werthes aufgebtirdet werden wiirden.
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Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen
fiir zwei neue Realschulgebdude in St. Gallen.
Die vielen architektonischen Preisbewerbungen, welche

dieses Jahr in der Schweiz zur Erledigung gebracht wurden®)




	Ueber die bauliche Anlage und innere Einrichtung von Theatern, Circusgebäuden und öffentlichen Versammlungsräumen

